
Landkreistag
BADEN-WÜRTTEMBERG

Frau Mäule

Frau Ministerialdirigentin 
Sabine Frömke
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 
Baden-Württemberg

Telefon: 0711/224 62-13 
Telefax: 0711/224 62-23 
E-Mail: maeule@landkreistag-bw.de 
Az: 200.00 Mä/NH

Thouretstraße 6 
70173 Stuttgart

Stuttgart, den 20. September 2022
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Ihr Schreiben vom 20.7.2022, Az.: 53-6503.10/282

Sehr geehrte Damen und Flerren,

wir bedanken uns für die Übersendung des Entwurfs sowie für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Vorab möchten wir unserer Sorge Ausdruck verleihen, dass es trotz aller Anstrengungen möglich
erweise nicht gelingen wird, den Rechtsanspruch in jedem Einzelfall zu erfüllen. Die Gründe dafür 
- fehlende Personalkapazitäten und ein Engpass an geeigneten Räumlichkeiten - sind bekannt 
und sind von uns in der vergangenen Zeit sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene intensiv 
vorgetragen worden.

Wir möchten an dieser Stelle auch sehr zentral auf die Problematik hinweisen, dass die Landkreise 
zwar Adressaten des Rechtsanspruches, aber nicht Träger allgemeiner Grundschulen und daher in 
der Regel auch nicht Anbieter der bereits existierenden Betreuungsangebote sind. Vor diesem Hin
tergrund steht das außerordentlich sinnvolle und von uns ausdrücklich unterstützte Baden- 
Württemberg-Modell aktuell quer zu den bundesrechtlich vorgeprägten Zuständigkeiten.

Hier bedarf es von Landesseite unseres Erachtens zwingend Klärungen insbesondere auch verwal- 
tungsorganisations- und verfahrensrechtlicher Art, um das GaFöG in Baden-Württemberg gangbar 
zu machen. In unserem föderal verfassten Staat ist genau dies die Aufgabe der Bundesländer. Die 
Landkreise zum Ausfallbürgen eines rechtlich ungeordneten Betreuungssystems zu machen, hiel
ten wir für außerordentlich problematisch. Dabei ist insbesondere auch zu bedenken, dass es für 
die Ganztagsbetreuung an Grundschulen eine § 3 KiTaG vergleichbare Regelung derzeit nicht gibt.

Die Landkreise müssten bei einem Verzicht auf landesrechtliche Klärungen von Fall zu Fall ggf. 
eigene ergänzende Angebote schaffen, was in Anbetracht der derzeitigen Faktenlage schwierig
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wäre - auch im Hinblick darauf, dass die Zuwendungen nach der VwV Beschleunigungsprogramm 
Ganztagsbetreuung nicht den Landkreisen Vorbehalten sind, sondern generell an Schulträger und 
Träger kommunaler Betreuungsangebote ausbezahlt werden.

Das Baden-Württemberg-Modell, das wir - wie gesagt - ausdrücklich unterstützen, muss mit an
deren Worten so verfasst werden, dass es stabil funktionieren kann.

Zum Gesetzesentwurf:

• Wir begrüßen, dass die Aufsicht über die Betreuungseinrichtungen kommunaler und freier 
Träger den Schulaufsichtsbehörden zugeordnet und die zu deren Wahrnehmung erforder
lichen Aufsichtsinstrumente geschaffen werden sollen. Um dem Verhältnismäßigkeits
grundsatz Rechnung zu tragen, sollten bei der Wahrnehmung der Aufsicht nach § 32 Abs. 4 
SchG bezüglich der Rechtsfolgen mehr Ermessensspielräume vorgesehen werden.

Wichtig erscheint uns die Klärung, ob die Schulaufsicht auch die Ganztagsbetreuung wäh
rend der Ferien umfasst. Aus unserer Sicht ist dies dringend geboten. Das Baden- 
Württemberg-Modell muss schon aus pädagogischen, aber auch aus administrativen 
Gründen als ein ganzheitliches System ausgeprägt werden.

• Die bisherige Bezuschussung des Landes muss auf die Ferien ausgedehnt und insgesamt 
angepasst werden. Auch evtl. Fahrkosten - beispielsweise zu einer Nachbarschule - sind 
mitzudenken.

• Landesrecht kann eine Schließzeit von bis zu vier Wochen im Jahr während der Schulferien 
regeln. Wir bitten Sie, von dieser Ermächtigungsgrundlage Gebrauch zu machen und im 
Sinne der Planungssicherheit bereits jetzt im Rahmen der geplanten Änderung des Schul
gesetzes eine entsprechende Regelung vorzusehen.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Alexis v. Komorowski
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes für Baden-Württemberg im 
Zusammenhang mit der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder
Anlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Kultusministerium hat den Kommunalen Landesverbänden Gelegenheit gegeben, sich zur vor
gesehenen Änderung des Schulgesetzes zu äußern. Mit dem Gesetzesentwurf sollen die Aufsicht 
über die Betreuungseinrichtungen kommunaler und freier Träger gesetzlich verankert, den Schul
aufsichtsbehörden zugeordnet und die zu deren Wahrnehmung erforderlichen Aufsichtsinstru
mente geschaffen werden.

Der Landkreistag Baden-Württemberg hat wie in der Anlage ersichtlich Stellung genommen. Wir 
bitten um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Prof. Dr. Alexis v. Komorowski 
Hauptgeschäftsführer
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Anlage

Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Baden-Württemberg

Vorblatt

A. Zielsetzung

Mit dem Gesetzentwurf sollen die Aufsicht über die Betreuungseinrichtungen kom
munaler und freier Träger für Schulkinder gesetzlich verankert, den Schulaufsichts
behörden zugeordnet und die zu deren Wahrnehmung erforderlichen Aufsichtsinstru
mente geschaffen werden.

B. Wesentlicher Inhalt

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das Gesetz zur ganztägigen 
Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG) 
beschlossen, das am 2. Oktober 2021 ausgefertigt wurde. Es sieht ab August 2026 
in § 24 Absatz 4 SGB VIII einen Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung 
für Kinder ab dem Schuleintritt bis zum Beginn der fünften Klassenstufe vor, der suk
zessive in Kraft tritt.

Zur Sicherung einer dem Kindeswohl entsprechenden Betreuung müssen anspruchs
erfüllende Angebote entweder betriebserlaubt sein oder unter gesetzlicher Aufsicht 
stehen. § 45 Absatz 1 Nummer 3 SGB VIII fordert hierfür eine entsprechende gesetz
liche Aufsicht, d.h. eine Aufsicht, die den Befugnissen der Betriebserlaubnisbehörde 
entspricht. Diese Aufsicht wird durch die Änderung des Schulgesetzes etabliert.

Darüber hinaus wird § 91 Schulgesetz (Schulgesundheitspflege) redaktionell ange
passt.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten für öffentliche Flaushalte (ohne Erfüllungsaufwand)



Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen außerhalb des Erfüllungsaufwands.

E. Erfüllungsaufwand

Es entsteht Erfüllungsaufwand für die Verwaltung durch das für die Wahrnehmung 
der Aursicnt erroraeriicne Personal auf den verscmedenen toenen der bcnuiautsicnt. 
Für die Träger der Betreuungseinrichtungen erhöht sich der Aufwand hingegen nicht, 
weil keine neuen Standards begründet werden, deren Einhaltung einen zusätzlichen 
Aufwand verursachen.

F. Nachhaltigkeitscheck

Die Änderung trägt dem Prinzip der nachhaltigen Entwicklung insbesondere im Ziel
bereich der Bildungs- und Wissensgesellschaft Rechnung.

Der durch die Änderung des § 24 Absatz 4 SGB VIII verankerte Anspruch auf ganz
tägige Förderung für Grundschulkinder dient der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sowie der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Män
nern gemäß Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes. Zugleich soll eine qualitätsvolle 
Betreuung der Kinder gewährleistet werden, die dem Kindeswohl entspricht. Ihrer 
Absicherung dient die Verankerung der Schulaufsicht.

G. Sonstige Kosten für Private

Keine.



Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes für Baden-Württemberg

Vom 

Artikel 1

Das Schulgesetz für Baden-Württemberg in der Fassung vom 1. August 1983 (GBl.
S. 397), das zuletzt durch Gesetz vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 1233) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 2 Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

„(4) Auf Einrichtungen im Sinne von § 8b findet das Gesetz Anwendung, soweit 
dies ausdrücklich bestimmt ist.“

2. Nach § 8a wird folgender § 8b eingefügt:

„§ 8b
Betreuungsangebote in kommunaler oder freier Trägerschaft

Betreuungsangebote kommunaler oder freier Träger, in denen über den zeitlichen 
Umfang der Stundentafel oder des Ganztagsbetriebs hinaus auch Schulkinder be
treut werden, sind Einrichtungen im Sinne von § 45a Satz 1 SGB VIII, die außer
halb der Jugendhilfe liegende Aufgaben für Kinder oder Jugendliche wahrnehmen. 
Sie ergänzen als schulnahe Angebote das schulische Betreuungsangebot für die 
Schülerinnen und Schüler sowie die Angebote der nach § 45 SGB VIII betriebser
laubten Horte und Horte an der Schule. Die Einrichtung von Betreuungsangeboten 
nach Satz 1 sowie die Teilnahme daran ist freiwillig.“

3. § 32 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1 Nummer 6 wird folgende Nummer 7 eingefügt:

„7. die Aufsicht über Einrichtungen nach § 8b, in denen Schulkinder ab dem 
Schuleintritt betreut werden und die nicht betriebserlaubt nach § 45 SGB 
VIII sind.“

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:



„(4) In Wahrnehmung der Aufsicht nach Absatz 1 Nummer 7 können die Schul
aufsichtsbehörden

1. die Einrichtung und den Betrieb untersagen, wenn Tatsachen festgestellt 
werden, die geeignet sind, das leibliche, geistige und seelische Wohl der in 
Einrichtungen betreuten Schülerinnen und Schüler zu gefährden, und eine 
unverzügliche Beseitigung der Gefährdung nicht zu erwarten ist.

2. Personen die Tätigkeit in einer Einrichtung nach Absatz 1 Nummer 7 unter
sagen, wenn Tatsachen vorliegen, die sie für die Ausübung einer solchen 
Tätigkeit ungeeignet erscheinen lassen.“

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

4. Nach § 33 Absatz 2 Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt:

„4. die Aufsicht über die Einrichtungen nach § 32 Absatz 1 Nummer 7, soweit 
nicht die oberen Schulaufsichtsbehörden nach § 34 Absatz 3 zuständig sind,“

5. Nach § 34 Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

„(3) Die obere Schulaufsichtsbehörde ist zuständig für die Maßnahmen nach § 
32 Absatz 4.“

6. In § 91 Absatz 2 wird die Angabe „30. September“ durch die Wörter „in § 73 ge
nannten maßgeblichen Stichtag“ ersetzt.

Artikel 2

(1) Artikel 1 Nummern 1 bis 5 treten zum 01.10.2021 in Kraft.

(2) Artikel 1 Nummer 6 tritt am ersten Tag des auf die Verkündung dieses Gesetzes 
folgenden Monats in Kraft.

Stuttgart, den

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:



Begründung

Allgemeiner Teil

1. Zielsetzung

Mit dem Gesetzentwurf sollen die Aufsicht über die Einrichtungen in kommunaler und 
freier Trägerschaft, die ergänzende flexible Angebote zur Betreuung für Schulkinder 
anbieten (sogenannte Verlässliche Grundschule und sogenannte Flexible Nachmit
tagsbetreuung), gesetzlich verankert, den Schulaufsichtsbehörden zugeordnet und 
die zu deren Wahrnehmung erforderlichen Aufsichtsinstrumente geschaffen werden.

2. Inhalt

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das Gesetz zur ganztägigen 
Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG) 
beschlossen, das am 2. Oktober 2021 ausgefertigt wurde. Es sieht ab August 2026 
in § 24 Absatz 4 SGB VIII einen Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung 
für Kinder ab dem Schuleintritt bis zum Beginn der fünften Klassenstufe vor, der suk
zessive in Kraft tritt.

Zur Sicherung einer dem Kindeswohl entsprechenden Betreuung müssen anspruchs
erfüllende Angebote entweder betriebserlaubt sein oder unter gesetzlicher Aufsicht 
stehen. § 45 Absatz 1 Nummer 3 SGB VIII fordert hierfür eine entsprechende gesetz
liche Aufsicht, d.h. eine Aufsicht, die den Befugnissen der Betriebserlaubnisbehörde 
entspricht. Mit der Einrichtung und der schulgesetzlichen Verankerung der Schulauf
sicht über Einrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft, die für Schulkinder 
flexible Angebote (schulnahe Betreuungsangebote im Rahmen der verlässlichen 
Grundschule und der flexiblen Nachmittagsbetreuung) bereitstellen, sollen die Vo
raussetzungen geschaffen werden, damit diese Betreuungsangebote förderfähig im 
Rahmen des Rechtsanspruchs vorbereitenden Investitionsprogramms des Bundes 
(Investitionsprogramm Ganztagsausbau) sowie auch künftig rechtsanspruchserfül
lend im Sinnes des GaFöG sind.

Darüber hinaus wird § 91 Schulgesetz (Schulgesundheitspflege) redaktionell ange
passt.



3. Alternativen

Keine.

4. Wirkungen des Änderungsgesetzes

Vorschriften des Schulgesetzes werden durch die Änderung weder entbehrlich noch 
verzichtbar.

5. Finanzielle Auswirkungen

Es ergeben sich außerhalb des Erfüllungsaufwands keine finanziellen Auswirkungen. 
Neue Anforderungen, die für die Träger finanzielle Aufwände verursachen könnten, 
sind mit der Begründung der Schulaufsicht nicht verbunden, weil lediglich die Einhal
tung unabhängig von der Aufsicht bestehenden Anforderungen überwacht und si
chergestellt werden.

6. Erfüllungsaufwand

Es entsteht Erfüllungsaufwand für die Verwaltung durch das für die Wahrnehmung 
der Aufsicht erforderliche Personal auf den verschiedenen Ebenen der Schulaufsicht 
Für die Träger der Einrichtungen erhöht sich der Aufwand hingegen nicht, weil keine 
neuen Standards begründet werden, deren Einhaltung einen zusätzlichen Aufwand 
verursachen.

7. Wesentliche Ergebnisse des Nachhaltigkeitschecks

Die Änderung trägt dem Prinzip der nachhaltigen Entwicklung insbesondere im Ziel
bereich der Bildungs- und Wissensgesellschaft Rechnung.

Der durch die Änderung des § 24 Absatz 4 SGB VIII verankerte Anspruch auf ganz
tägige Förderung für Grundschulkinder dient der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sowie die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Män
nern gemäß Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes. Zugleich soll eine qualitätsvolle 
Betreuung der Kinder gewährleistet werden, die dem Kindeswohl entspricht. Ihrer 
Absicherung dient die Verankerung der Schulaufsicht.



8. Sonstige Kosten für Private

Keine.

Einzelbearündunq

Zu Nummer 1:

Der Anwendungsbereich des Schulgesetzes ist bisher auf die öffentlichen Schulen 
beschränkt. Auf die Schulen in freier Trägerschaft findet das Gesetz nur Anwendung, 
soweit es das Schulgesetz ausdrücklich bestimmt. Durch den neu in § 2 eingefügten 
Absatz 4 wird der Anwendungsbereich des Schulgesetzes auf die Betreuungsange
bote in kommunaler und freier Trägerschaft nach § 8b ausgeweitet, in denen Schul
kinder ab dem Schuleintritt betreut werden und dadurch die Grundlage für die Etab
lierung einer Schulaufsicht über diese Einrichtungen geschaffen.

Zu Nummer 2:

Durch § 8b wird geregelt, dass die Betreuungsangebote kommunaler oder freier Trä
ger für Schulkinder das schulische Betreuungsangebot im Rahmen der verlässlichen 
Grundschule und der flexiblen Nachmittagsbetreuung ergänzen. Als schulnahe An
gebote sind sie an den organisatorischen Ablauf der Schule angebunden und kein 
Zusatzangebot im Rahmen der Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe. Es besteht 
ferner keine Betriebserlaubnispflicht gemäß § 45 Absatz 1 Nummer 3 SGB VIII.

Zu Nummer 3:

Durch die in § 32 Absatz 1 neu eingefügte Nummer 7 wird der Auftrag der Schulauf
sicht auf die Aufsicht über die Betreuungsangebote nach § 8b für Schulkinder erwei
tert, die unabhängig von ihrer Trägerschaft der Schulaufsicht unterstellt werden.

Nicht umfasst hiervon ist die Aufsicht über Einrichtungen, die betriebserlaubt nach § 
45 SGB VIII sind; die Zuständigkeit und der Auftrag der Betriebserlaubnisbehörden 
bleiben dadurch unangetastet.



Zu Nummer 4:

Die Wahrnehmung der Aufsicht wird durch die Einfügung der Nummer 4 in § 33 Ab
satz 2 den unteren Schulaufsichtsbehörden zugeordnet. Ausgenommen von dieser 
Zuständigkeitszuordnung sind die formalen aufsichtsrechtlichen Instrumente, die den 
oberen Schulaufsichtsbehörden zugeordnet werden (vgl. nachfolgend zu Nummer 4).

Zu Nummer 5:

Die Wahrnehmung der formalen Aufsichtsinstrumente Tätigkeitsverbot und Betriebs
untersagung, die als ultima ratio in Betracht kommen, bedürfen wegen ihrer Grund
rechtsrelevanz eines förmlich ausgestalteten Verfahrens, das wegen der hierfür er
forderlichen Verwaltungsexpertise den oberen Schulaufsichtsbehörden, also den Ab
teilungen 7 der Regierungspräsidien, zugeordnet wird.

Zu Nummer 5

Die Vorschrift wird an § 8 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst re
daktionell angepasst.

Zu Artikel 2

Artikel 2 regelt das rückwirkende Inkrafttreten der Schulaufsicht über die Betreuungs
angebote nach § 8b für Schulkinder und nimmt damit auf die Vorgaben des Bundes 
zur Förderfähigkeit von Investitionen nach der Verwaltungsvereinbarung zur Durch
führung des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau ganztägiger Bil- 
dungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Investitionspro
gramm Ganztagsausbau) Rücksicht.

Von der Rückwirkung ausgenommen ist die Anpassung der Regelung zur Schul
gesundheitspflege in § 91 Schulgesetz.




